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Kartengrundlage: 
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Liegenschaftskarte 
Gemeinde Geeste 
Flur 5 

Ant ragsbuchNr. L 4 - 661 /99 
ltl otoe be• Kudlr ag~n an~~beni 

GrÜnanlage 

Oie Planunterlage entsprrcht dem Inhalt de~ Liegenschattskatasl~rs und weist die städtebaulich bedeul· 

samen baulichen Anlagen soWie Straf3en, Wege und Plätze ~ollsländig nach (St3.nd \lOm 9.? .. 97:_~-~~-~- -. l 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Gremen und der baulichen An lagen geometr~sch einwandfrei . 

Oie Übertragbarkeil der ~eu zu bildenden Grenzen in die Örtlichke iten ist einwandfrei möglich. 
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PLANZEICHENERKLARUNG 

1. Art der baulichen Nutzung_ 

6 · ~'\ / allgemeines Wohngebiet 
.ijW y 7'7'fo· +-- _!UJ!. b,!!' Ptr ''!!b.Qa!!UQb "'"'"'--e.cFßl älJ,C<IJh"':-P 

- ~/"-; nicht überbaubare Fläche 

2. Maß der baulichen Nutzung_ 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) 

@ Geschoßflächenzahl (GFZ) 

3. Bauweise, Baugrenzen 

0 

+ 

offene Bauweise 

nur Einzel- und Doppelhäuser zu lässig 

Baugrenze 

S1ellung der baulichen Anlagen 

Firstrichtung = längere Mittelachse des Hauptkörpers 

- sowohl in der einen als auch in der anderen Richiung 

zulässig 

4. Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

--- angrenzender Bebauungsplan 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt ••••• 

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 

Gemäß § 2 d er Verordnung über die Ausarbe itung der Baulei tpläne und die 

Darstellung des Planinhalts (Pianzeichenverordnung 1990 PlanzV90) vom 
18. 12.1990 (BGBI. I. S. 58) in Verbindung mi t der Baunutzungsverordnung in 

der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 127). 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1 Höhe des fertigen Erdgeschoßfußbodens 

Die Höhe des fertigen Erdgeschoßfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte fertiger 
Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschoßfußboden, in der Mitte des Gebäudes an der 
Straßenseite 0,40 m nicht überschreiten. 

.§ 2 Traufenhöhe 

Im allgemeinen Wohngebiet beträgt die Traufenhöhe der e inzelnen Gebäude (Schnittpunkt 
von Oberkante Sparren mi t der Aussenkante des aufgehenden Mauerwerks), gemessen 

von der Oberkante fert iger Erdgeschoßfußboden bei einem Hauptbaukörper mit zwei Voll
geschossen mit Höhenbeschränkung 2, 75 m - 3,50 m. 

Diese Vorschrift gilt nicht für untergeordnete Bauteile gem. § 7 b NBauO. 

§ 3 Festsetzung Gebäudehöhe 

Im Plangebiet darf die maximale Höhe der Gebäude (Firsthöhe=-Oberkante Dacheindeckung), 

gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschoßfußboden, in der Mitte des Gebäudes 
8,50 m nicht überschreiten. 

§ 4 Festsetzung Bauverbot 

Im Bereich zwischen der vorhandenen Grundstücksgrenze zu allen angrenzenden. Straßen 
{= Straßenbegrenzungslinie) und der jeweiligen Baugrenze sind Nebenanlagen gem. § 14 
BauNVO sowie Garagen bzw. Carports gem. § 12 BauNVO .unzulässig .. 

§ 6 Die übrigen Festsetzungen des Ursprungsplanes Nr. 2 "Am industrie.gelandeH, 
Ortsteil Dalum , bleiben unverändert bestehen. 

Landkreis Emsland-
2 

OT. Dalum 

PRÄAMBEL 
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 40 der Niedersachsischen 

Gemeindeordnung hat der Ra t der Gemeinde Geeste diesen Bebauungsplan Nr. 2 "Am lndustriegelände-

5. Änderung" OT. Dalum bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen 

in der Sitzung am 14.10:1999 als Satzung beschlossen. 

Geeste, den 04.0"1.2000 

Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner 

Si t zung am 25.03.1999 die Aufstellung des Be
bauungsplanes Nr. 2 "Am lndustriegelande -

5. Änderung" OT. Dalum beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluß ist gemäß § 2 Abs. 

BauGB am 27.07.1999 ortsüblich bekanntge-

macht worden. 

Geeste, den 04.01.2 000 

.. ... 9.~.~: .. ~. ~! .~.~.:!:1.~~-~--- ·· 
GEMEINDEDIREKTOR 

Der Rat der Gemeinde Geeste hat diesen Be

bauungsplan nach Prüfung der Bedenken und 

Anregungen aufgrund § 3 Abs. 2 BauGB in 

seiner Sitzung am 14 .10.1999 gem. § 10 Abs. 
BauGB als Satzung , sow ie die Begründung be

schlossen. 

Geeste, den 04.01.2000 

·· · ·- ~-~.-:: ..... ~.~!~.~-~-~~-~-- -··· 
GEMEINDEDIREKTOR 

Innerhalb eines Jahres nach lnkrafttreten des 

Bebauungsplanes ist die Verletzung von Ver

fahrens- und Formvorschriften beim Zustande

kommen des Bebauungsplanes - nicht - geltend 

gemacht worden. 

Geeste, den 

GEMEINDEDIREKTOR 

HINWEISE: 
1. Für den c;;>eltunQsberei~h dieses Bebauungsplanes gilt die Ver

ordnung uber die baultche Nutzung der Grundstücke {BauNVO) 
i.d.F. vom 23.01.1990 {BGBI. I S.132). 

2. Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist auf evtl. vorhandene Versorgungs
leitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle ver
~ie~en werden_. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungs
emnchtungen srnd von Hand auszuführen. 

3. Es wird derauf hingewiesen, daß ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ge
macht werden, meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die 
Funde unverzüglich einer DenkmalbehOrde oder einem Beauf
tragten für die Archäologische Denkmalpflege zu melden. 

Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner 

Si tzung am 25.03.1999 dem Entwurf des Be
bauungsplanes und der Begründung zugestimmt 

und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffent l. 

Auslegung wurden am 27.07.1999 bekanntge

macht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung haben vom 05.08.1999 bis 

06.09.1999 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentl. 

ausgelegen. 

Geeste, den 04.01.2000 

gez. Brinkmann 
· ··G·E~.".iEiNö"E"öiÄEK"fö"Ä···· 

Der Bebauungsplan Nr. 2 "Am lndustriegelände-
5. ÄnderungH ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
am 30. 11.1999 im Amtsblatt Nr. 27 für den 

Landkreis Emsland bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan ist damit am 30.1 1.1999 

in Kraft ge treten. 

Geeste, den 04.01.2000 

gez. Brinkmann 
.. GE-ME.IN"ö.EbiÄ·E-KtöÄ. 

Innerhalb von s ieben Jahren nach lnkrafttrete n 

des Bebauungsplanes sind Mängel der AbwägunQ 
- nicht - geltend gemacht worden. 

Geeste, den 

. .... G.EM.EiNöEöiREK"TOÄ··· 

GEMEINDE GEESTE 

Bebauungsplan Nr. 2 
"Am lndustriegelände-.. 

5. Anderung" 
OT. Dalum 

Bearbeitet: - BAUAMT -

Geeste, den 15.03.1999 .... I k ~!'Jj ...... ... 
DIPL. -ING. 
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